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Verordnung der Gemeinde Burk  
über die Öffnung von Verkaufsstellen 
an Sonn- und Feiertagen anlässlich 
von Märkten, Messen oder ähnlichen 
Veranstaltungen Burk für das Jahr 2025
Vom 06. März 2025
Auf Grund des § 14 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über den 
Ladenschluss vom 28. November 1956 (BGBl. I S. 875), in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni 2003 (BGBl. I 
S. 744), geändert durch Gesetz vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 
1954) und Art. 228 der neunten Zuständigkeitsanpassungs-
verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) in Ver-
bindung mit § 11 der Verordnung über die Zuständigkeit zum 
Erlass von Rechtsverordnungen (Delegationsverordnung 
– DelV) vom 28. Januar 2014 (GVBl. S. 22, BayRS 103-2-V), 
zuletzt geändert durch § 1 der Verordnung vom 25. Oktober 
2023 (GVBl. S. 606) erlässt die Gemeinde Burk folgende Ver-
ordnung:

§ 1
Verkaufsoffene Sonn- und Feiertage

Abweichend von der Vorschrift des § 3 Satz 1 Nr. 1 des 
Gesetzes über den Ladenschluss dürfen Verkaufsstellen im 
Sinne des § 1 Abs. 1 des Gesetzes über den Ladenschluss 
Burk aus Anlass
der Kirchweih am 06.07.2025 von 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr,
für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden geöffnet sein.

§ 2
Geltung anderer Rechtsverordnungen

Die durch Rechtsverordnungen nach den des Gesetzes über 
den Ladenschluss freigegebenen Verkaufszeiten (Verkauf in 
ländlichen Gebieten und Verkauf bestimmter Waren an Sonn- 
und Feiertagen) bleiben unberührt. Die jeweilige Gesamt-
öffnungszeit nach § 1 dieser Verordnung und nach den Rechts-
verordnungen nach des Gesetzes über den Ladenschluss darf 
insgesamt fünf Stunden nicht überschreiten.

§ 3
Inkrafttreten und Geltungsdauer

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer amtlichen 
Bekanntmachung in Kraft und gilt bis zum Ablauf des letzten 
von der Verordnung erfassten Tages.
(2) Sollte die Durchführung der Anlassveranstaltung(en) im 
Sinne des §1 dieser Verordnung aus tatsächlichen oder recht-

lichen Gründen (z.B. Untersagung aus infektionsschutzrecht-
lichen Gründen) nicht möglich sein, verliert diese Verordnung für 
den betroffenen Tag der ausfallenden Anlassveranstaltung ihre 
Geltung. Eine Ladenöffnung ist an diesem Tag dann nicht zulässig.
Burk, den 06.03.2025
gez. Georg Held
Hinweise zur Verordnung Burk über die Öffnung von Ver-
kaufsstellen an Sonn- und Feiertagen anlässlich von 
Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen Burk für 
das Jahr 2025
1.	 Arbeitnehmer dürfen an den verkaufsoffenen Sonntagen 

nur während der in § 1 der oben abgedruckten Verordnung 
festgesetzten Öffnungszeiten und, falls dies zur Erledigung 
von Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten unerlässlich ist, 
während insgesamt weiterer dreißig Minuten beschäftigt 
werden (§ 17 Abs. 1 des Gesetzes über den Ladenschluss).

2.	 Die Vorschriften des Gesetzes über den Schutz der Sonn- 
und Feiertage, die weiteren Vorschriften des § 17 des 
Gesetzes über den Ladenschluss, die Bestimmungen des 
Arbeitszeitgesetzes, des Manteltarifvertrages für die Arbeit-
nehmer im Einzelhandel in Bayern, des Jugendarbeits-
schutzgesetzes und des Mutterschutzgesetzes sind für die 
an den freigegebenen Sonn- und Feiertagen für die in den 
geöffneten Verkaufsstellen beschäftigten Arbeitnehmer zu 
beachten.

3.	 Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen 
die in § 1 der oben abgedruckten Verordnung festgelegten 
Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen können nach § 24 
Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a i.V.m. Abs. 2 des Gesetzes über den 
Ladenschluss als Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße 
bis zu fünfhundert Euro geahndet werden.

4.	 Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen 
die in Hinweis Nr. 1 genannte Bestimmung können nach § 
24 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a i.V.m. Abs. 2 des Gesetzes über 
den Ladenschluss als Ordnungswidrigkeiten mit einer Geld-
buße bis zu zweitausendfünfhundert Euro geahndet werden.

5.	 Vorsätzliche Verstöße gegen die in Hinweis Nr. 1 genannte 
Bestimmung werden, wenn dadurch vorsätzlich oder fahr-
lässig Arbeitnehmer in ihrer Arbeitskraft oder Gesundheit 
gefährdet werden, gemäß § 25 des Gesetzes über den 
Ladenschluss als Straftaten mit Freiheitsstrafe bis zu sechs 
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen be-
straft.

Bekanntmachungsvermerk:
Die Verordnung wurde Burk des Monats April 2025 ortsüblich 
bekannt gemacht.
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Satzung über die Aufhebung  
der Veränderungssperre für den 
Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen 
Bebauungsplanes „Burk Mitte/Ost“
Aufgrund der §§ 14, 16 und 17 des Baugesetzbuches (BauGB) 
in der derzeit geltenden Fassung hat der Gemeinderat Burk in 
seiner Sitzung am 05.03.2025 folgende Satzung über die Auf-
hebung der Veränderungssperre für den Geltungsbereich des 
in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes „Burk Mitte/Ost“ 
beschlossen:

§ 1

Aufhebung der Veränderungssperre
Der Gemeinderat Burk hat in seiner Sitzung am 17.01.2024 
beschlossen, für den Geltungsbereich des in Aufstellung 
befindlichen Bebauungsplanes „Burk Mitte/Ost“ eine Ver-
änderungssperre zu erlassen. Die Satzung über die Ver-
änderungssperre trat spätestens mit öffentlicher Bekannt-
machung im Amtsblatt der Gemeinde Burk am 28.02.2024 in 
Kraft.
Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre ist aus 
dem beigefügten Übersichts-Lageplan mit gekennzeichneter 
Umrandung zu entnehmen. Dieser Übersichts-Lageplan ist 
Bestandteil der Satzung.
Die zuvor genannte Satzung über die am 17.01.2024 
beschlossene Veränderungssperre ist hiermit aufgehoben.

§ 2

In-Kraft-Treten der Aufhebung
Die Satzung über die Aufhebung der Veränderungssperre 
vom 05.03.2025 für den Geltungsbereich des in Aufstellung 
befindlichen Bebauungsplanes „Burk Mitte/Ost“ tritt mit ihrer 
öffentlichen Bekanntmachung im nächsten Amtsblatt der 
Gemeinde Burk in Kraft und wird spätestens zu diesem Zeit-
punkt rechtsverbindlich.
Burk, den 06.03.2025
 

 

Held
1. Bürgermeister
Die Satzung über die Veränderungs-
sperre umfasst folgenden Geltungs-

bereich des Bebauungsplanes „Burk Mitte/Ost´´:

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2025
Der Gemeinderat Burk hat am 05.03.2025 die Haushaltssatzung 
für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen. Die Satzung wurde 
mit Schreiben des Landratsamtes Ansbach vom 07.03.2025, 
AZ 941.03-0008/0001, rechtsaufsichtlich gewürdigt; sie enthält 
keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. Die Haushalts-
satzung tritt mit dem 01. Januar 2025 in Kraft. Sie wird hiermit 
veröffentlicht und damit bekanntgemacht (Art. 65 Abs.3 GO). 
Danach liegt der Haushaltsplan öffentlich bei der Verwaltungs-
gemeinschaft Dentlein a. Forst, Rathausplatz 1, Zimmer 102, auf.

Haushaltssatzung der Gemeinde Burk 
(Landkreis Ansbach)

für das Haushaltsjahr 2025
Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die 
Gemeinde folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2025 wird hiermit festgesetzt;
er schließt im
Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit �  2.753.235 €
und im
Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit �  1.090.500 €
ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeinde-
steuern werden wie folgt festgesetzt:
Gewerbesteuer�  320 v.H.
Die Grundsteuer wurde per Hebesatzung vom 18.11.2024 wie 
folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer A
(für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe) �  250 v. H.
2. Grundsteuer B (für Grundstücke) �  250 v. H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 450.000 € 
festgesetzt.
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft.
Burk, den 12.03.2025
gez. Held
1. Bürgermeister

(Siegel) 

Bekanntmachung
Die Gemeinde Burk hat mit Beschluss vom 05.03.2025 die Auf-
hebung der Veränderungssperre für den Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes „Burk Mitte/Ost“ gemäß § 14 des Baugesetz-
buches (BauGB) als Satzung beschlossen. Dieser Beschluss 
wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des BauGB im Folgenden orts-
üblich bekannt gemacht:

Impressum
Amts- und Mitteilungsblatt  
Gemeinde Burk
Das Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde Burk erscheint monat-
lich jeweils zum letzten Mittwoch des Monats und wird kostenlos an alle erreich-
baren Haushalte des Verbreitungsgebietes verteilt.
– 	 Herausgeber, Druck und Verlag:
	 LINUS WITTICH Medien KG, 
	 Peter-Henlein-Straße 1, 91301 Forchheim, Telefon 09191/7232-0
	 www.wittich.de
–	 Verantwortlich für den amtlichen Teil:
	 Der 1. Bürgermeister der Gemeinde Burk Georg Held,  

Am Kirchplatz 4, 91596 Burk
	 für den sonstigen redaktionellen Inhalt und den Anzeigenteil:
	 gemäß § 7 Abs.1 TMG: Geschäftsführer Christian Zenk in LINUS WITTICH 

Medien KG. 
	 Nach §§ 8 bis 10 TMG sind die LINUS WITTICH Medien als Diensteanbieter 

nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu über-
wachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine Rechtswidrigkeit hin-
weisen.

–	 Im Bedarfsfall Einzelexemplare durch den Verlag zum Preis von € 0,40 
	 zzgl. Versandkostenanteil.
Für Text- und Anzeigenveröffentlichungen sowie Fremdbeilagen gelten die all-
gemeinen Geschäftsbedingungen und die z.Zt. gültige Anzeigenpreisliste. 
Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen. 
Bei Nichtbelieferung ohne Verschulden des Verlages oder infolge höherer Gewalt, Un-
ruhen, Störungen des Arbeitsfriedens bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.

Urheberrechtshinweise:
Der Inhalt und das Layout dieser Webpräsentation sind urheberrechtlich geschützt. 
Nachdrucke und sonstige Verwendung jeglicher Art, auch auszugsweise, bedürfen 
der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung des Verlages.
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Redaktionsschluss
Das nächste Amts- und Mitteilungsblatt erscheint 
am 30.04.2025 Anzeigenschluss ist der 24.04.2025.

Amtsstunden in Burk
Montag ������������������������������������������������������������ 16:00 - 18:00 Uhr
Dienstag ���������������������������������������������������  keine Amtsstunden
Mittwoch �����������������������������������������������������������09:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag��������������������������������������������������������09:00 - 12:00 Uhr
Freitag ������������������������������������������������������������������� geschlossen
Termine mit dem Bürgermeister nach Vereinbarung tags-
über und abends möglich!
Tel.-Nr.: � 09822/9989900
Fax: �  09822/9989909
E-Mail: rathaus@gemeinde-burk.de
Bauhof Gemeinde Burk Tel.-Nr.: 09822/9989905 oder 
0160/1527747

Öffnungszeiten der 
Verwaltungsgemeinschaft Dentlein
Das Dentleiner Rathaus ist am Gründonnerstag, 
den 17. April 2025, ab 16.00 Uhr geschlossen.
Ansonsten:
Montag bis Freitag������������������������������������ 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
Mittwoch ��������������������������������������������������� 14:00 Uhr - 16:00 Uhr
Donnerstag ������������������������������������������������14:00 Uhr - 18:00 Uhr

Anzeigen für das Amtsblatt
Amtsblatt-Hinweis für Vereinsvorstände, Kirchen, Verbände, 
etc.
Es wird darauf hingewiesen, dass künftig alle Texte für das 
Mitteilungsblatt ab sofort an folgende Emailadresse versendet 
werden müssen:
amtsblatt@vg-dentlein.de

Notariat in 91717 Wassertrüdingen
Dr. Heike Stiebitz und Dr. Christian Vedder
info@notare-gunzenhausen.de
Tel.-Nr.: 09831/2578 oder 09832/9091
Fax: 09832/449

Gemeinderatssitzung
Die nächste Sitzung findet voraussichtlich am 02.04.2025 um 
19:00 Uhr im Rathaus statt.

Funkalarmierung 
der Freiwilligen Feuerwehren
Die nächste Funkalarmierung der FFW findet am 19.04.2025 
statt.

Bauschuttannahme der Firma Graßmüller
Tel. 09855/97000
Annahmeort: Zinselhof 3
Mittwoch ������������������������������������������������������  8.00 bis 12.00 Uhr
und �������������������������������������������������������������  13.00 bis 18.00 Uhr
Samstag ������������������������������������������������������  8.00 bis 14.00 Uhr
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ILE-Region Altmühlland A6
Seminar Fortführungsevaluierung 
Klosterlangheim
Neuer Fahrplan für die ILE Altmühlland A6
Die zehn Mitgliedskommunen der ILE-Region Altmühlland A6 
setzen neue Impulse für Ihre weitere Zusammenarbeit. Vor 
rund neun Jahren haben sich die zehn Kommunen Arberg, 
Aurach, Bechhofen a.d.H., Burgoberbach, Burk, Dentlein a.F., 
Dombühl, Herrieden, Leutershausen, Wieseth zu einem Zweck-
verband zusammengeschlossen. Das Amt für Ländliche Ent-
wicklung Mittelfranken unterstützt die zehn Kommunen bei der 
interkommunalen Zusammenarbeit. In regelmäßigen Abständen 
wird eine Bilanz der laufenden Prozesse und Projekte gezogen 
– im September 2022 fand daher eine Zwischenevaluierung 
in Herrieden statt. Nun fand am 19. und 20. Februar die Fort-
führungsevaluierung an der Schule der Dorf- u. Flurent-
wicklung in Klosterlangheim statt. Dabei wurden zunächst 
die bestehenden Prozesse und Strukturen, sowie die Ziele 
und Projekte aus dem Integrierten Ländlichen Entwicklungs-
konzepts (ILEK) von 2017 evaluiert. Weiter wurde über zu 
bearbeitende Themenfelder diskutiert und prioritäre Projekte 
erarbeitet. Der Altmühlland A6 Regionaltag ist eines der TOP-
Projekte und wurde im Seminar vertieft. Er soll das erste Mal im 
Herbst 2026 stattfinden und das vielfältige Angebot in der ILE-
Region präsentieren.
Zudem steht die Fortschreibung des ILEKs an. Die Fort-
führungsevaluierung dient dafür als Grundlage, die Themen-
felder und priorisierten Projekte werden in der Fortschreibung 
aufgegriffen und aufbereitet.
Mehr Informationen zu den Aktivitäten, Projekten und Ver-
anstaltungen der ILE-Region Altmühlland A6 gibt es unter 
www.altmuehlland-a6.de.

Foto: Klahre/SDF Die Seminarteilnehmer des Zweckver-
bands Altmühlland A6 vor der Schule der Dorf- u. Flurent-
wicklung in Klosterlangheim. Hintere Reihe v.l.: Thomas Müller 
(Moderation), Daniel Pascal Klaehre (Moderation), Markus 
Liebich (1. Bürgermeister Leutershausen), Gerhard Rammler 
(1. Bürgermeister Burgoberbach), Friedrich Dauberschmidt (3. 
Bürgermeister Dentlein a.F.), Thomas Beck (1. Bürgermeister 
Dentlein a.F.) Mittlere Reihe v.l.: Georg Heller (3. Bürgermeister 
Aurach), Georg Held (1. Bürgermeister Burk), Anna Stadelmann 
(stellv. Leiterin Haupt- und Personalverwaltung Leutershausen), 
Dorina Jechnerer (1. Bürgermeisterin Herrieden) Vordere Reihe 
v.l.: Anja Kraus (Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken), 
Pia Grimmeißen-Haider (Gemeinderätin Dombühl), Madleine 
Kräher (Geschäftsleitende Beamtin Arberg), Anna Rathsmann 
(LAG-Managerin Region Hesselberg), Franziska Wurzinger 
(Gemeinderätin Herrieden), Marlene Huschik (Amt für Länd-
liche Entwicklung Mittelfranken), Klara Kemmler (Umsetzungs-
begleitung), Jürgen Nägelein (1. Bürgermeister Arberg), 
Walter Kollmar (1. Bürgermeister Wieseth), Sven Waidmann (1. 
Bürgermeister Bechhofen a.d.H.)

Wertstoffhof Öffnungszeiten
Der Wertstoffhoff Burk ist am Karsamstag, den 19.04.2025 
geschlossen.
Ansonsten:
Jeden Samstag von 09:30 Uhr bis 11:30 Uhr
Weitere Informationen entnehmen Sie in der 
untenstehenden App oder im Abfall Ratgeber 2025.

Kennen Sie schon die Abfall-APP 
des Landkreises Ansbach?

Scannen Sie das nebenstehende Bild mit einer 
geeigneten QR-Scan-App auf Ihrem Smart-
phone und schon können Sie die App 
installieren und nutzen.

Abfuhrpläne
Biotonne �  Fr, 28. Mrz 2025
Papiertonne �  Mi, 02. Apr 2025
Restabfalltonne �  Fr, 04. Apr 2025
Mobile Problemabfallsammlung �  Fr, 11. Apr 2025,
�  09:00-09:45, Parkplatz Sportplatz
Biotonne �  Fr, 11. Apr 2025
Restabfalltonne �  Sa, 19. Apr 2025
Gelber Sack �  Di, 22. Apr 2025
Biotonne �  Sa, 26. Apr 2025
Bei Rentenangelegenheiten, bitten wir Sie sich unter 
folgender Tel.-Nr. der Deutschen Rentenversicherung in 
Verbindung zu setzen: 0981/460820, Ansbach, Stahlstraße 4.

Die VG-Kasse teilt mit
Am 01.04.2025 ist die Hundesteuer des Jahres 2025 fällig. 
Bürger, die nicht am SEPA-Lastschriftmandatsverfahren teil-
nehmen, werden gebeten, die Beträge des im zuletzt bekannt 
gegebenen Bescheid zu diesem Termin auf ein Konto der 
Gemeinde zu überweisen.

Ausweisdokumente
Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Bundespersonalausweis/Reisepass 
noch gültig ist!
Ab 6 Jahre sind Fingerabdrücke PFLICHT.
Bitte bringen Sie Ihr/e Kind/er zur Beantragung immer mit.
Es wird stets ein aktuelles Biometrie-Passbild benötigt.
Die Beantragung muss in Dentlein erfolgen. Infos über den 
neuen Bundespersonalausweis unter 
www.personalausweisportal.de/behoerden 
und www.ausweisapp.bund.de

QR für das Personalausweis-Portal:

Ablauf von Führerscheinen (LKW - CE)
Bitte überprüfen Sie ebenfalls, ob die Fahrberechtigung neu 
gestellt werden muss.

Biometrie-Passbilder 
für Ausweisdokumente
Ab 01.05.2025 dürfen Passbilder nur noch digital erstellt 
werden. Lichtbilder in Papierformat dürfen nur noch bis 
30.04.2025 akzeptiert werden.
Nähere Infos werden im nächsten Mitteilungsblatt mitgeteilt.



Burk	 - 5 -	 Nr. 3/25

Zu verkaufen!

Die Gemeinde Burk verkauft ihr altes Feuerwehr Mehrzweck-
fahrzeug.
HERSTELLER: VW
TYP: T4/MULTIVAN/

CARAVELLE
AUSFÜHRUNG: TRANSPORTER T4 7DJ 

1R2
HUBRAUM / LEISTUNG: 2.461 CCM / 85 KW
ZYLINDER / SCHADSTOFF-
KLASSE:

5 / EU2,EU3

NUTZLAST / GESAMTGEWICHT: 976 KG. / 2.700 KG.
ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 17.12.1996 /20.06.2024
NÄCHSTE HU / AU: 07.2026 /07.2026
GESAMTLAUFLEISTUNG: 212.234 KM ABGELESEN
Preis: VB

Näheres unter:
Gemeinde Burk, Am Kirchplatz 1, 91596 Burk
oder online: rathaus@gemeinde-burk.de
Bei Fragen erreichen Sie uns unter 09822/998990-0.

Einrichtung eines tierärztlichen 
Notdienstes für die Wochenenden
www.tierarztnotdienst-mittelfranken.de
Ärztliche Bereitschaftsdienste
Es gibt ab 2025 KEINEN Terminplaner des Apotheken-Not-
dienstes mehr.
Die jeweiligen Notdienste werden spontan durch KI geplant.
https://www.blak.de/notdienst/oeffentliche-notdienstsuche/
umkreissuche
-> ist die Website, bei der man sich erkundigen kann.

Abbrennen  
von Oster- und Sonnwendfeuern
Das Ablagern und Verbrennen holziger Abfälle auf Oster- und 
Sonnwendfeuerplätzen zur Pflege des Brauchtums fällt nicht 
in den Anwendungsbereich der Abfallgesetze. Einer behörd-
lichen Erlaubnis zum Abbrennen von Oster- und Sonnwend-
feuern bedarf es deshalb nicht.
Osterfeuer können an einzelnen Tagen von Ostersamstag bis 
Ostermontag abgebrannt werden. Das Feuer darf nicht vor 
18.00 Uhr angezündet werden und muss um 24.00 Uhr voll-
ständig abgebrannt oder gelöscht sein.

Stellenanzeige
Komm in die ambulante Pflege
Menschen möchten zuhause leben, dabei unterstützen sie 
die Mitarbeiter/innen der Diakoniestation Burk.
Dazu brauchen wir Dich.

Engagierte Mitarbeiter/innen,
in Teilzeit für 15 bis 30 Wochenstunden.

Zu den Aufgaben gehören:
•	 Grundpflege- und Behandlungspflegemaßnahmen
•	 Dokumentation nach SIS
•	 Erstellen von Maßnahmenplänen  

und Wunddokumentationen
•	 Beratung der Patienten und Ihrer Angehörigen
•	 Organisation der pflegerischen Abläufe in der Häuslich-

keit von neuen Patienten.
Wir arbeiten geteilt, aber das nicht jeden Tag
Wir arbeiten keine Nachtschichten
Wir arbeiten auch am Wochenende, klar auch da werden wir 
gebraucht.
Voraussetzungen: Ausbildung als Gesundheits- und 
Krankenpfleger/in, Kinderkrankenpfleger/in, Altenpfleger/in, 
Führerschein Klasse B
Wir bieten eine Vergütung nach AVR Bayern mit den 
üblichen Sozialleistungen kirchlicher Arbeitgeber. Z. B. 30 Tage 
Urlaub, Rentenzusatzversicherung, Weihnachtsgeld, Fort- 
und Weiterbildungsmöglichkeiten.
Bewerbungen an:
Diakoniestation Burk
zu Hd. Sigrid Ballbach
Friedrich-Bürklein-Str. 10
91596 Burk
oder
ballbach@diakonie-burk.de

Stellenausschreibung
Die Grundschule Dentlein a.Forst sucht 

zum 01. September 2025

einen Bundesfreiwilligen (m/w/d)
Wenn Du:
•	 gerne mit (Grundschul-)Kindern arbeitest und sie unter-

stützt
•	 geduldig und einfühlsam bist
•	 dich gerne im Team mit Deinen Ideen einbringen und 

engagieren willst
•	 ein spannendes und abwechslungsreiches Arbeitsfeld 

suchst
•	 Lust auf erlebnisreiche und unvergessene Auswärts-

seminare hast, mit der Möglichkeit auch neue Kontakte 
knüpfen zu können

•	 Deinen Horizont erweitern und Erfahrungen dieses 
außergewöhnlichen Jahres für Dein späteres Leben 
nutzen möchtest

Dann bist Du bei uns genau richtig!
Wir bieten Dir ein tolles und erlebnisreiches Jahr, mit der 
Möglichkeit Erfahrungen im pädagogischen Arbeitsbereich 
zu sammeln. - Ein offenes und super Betriebsklima inklusive!
Fühlst Du Dich angesprochen, dann freuen wir uns schon 
jetzt auf Deine Bewerbung:
Markt Dentlein a.Forst, Personalverwaltung, Rathaus-
platz 1, 91599 Dentlein a. Forst
Oder online: personal@vg-dentlein.de
Weitere Auskünfte bekommst Du unter 09855/9799-19
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9. Hinweise:

a) Das vorsätzliche oder fahrlässige Brandlegen des 
Feuers (Brandstiftung) außerhalb der o.g. Zeiten kann 
eine Straftat darstellen, die nach §§ 306 ff. StGB mit bis 
zu zehn Jahren Freiheitsstrafe bestraft werden kann.

b) Die Kosten für evtl. Feuerwehreinsätze (z.B. beim vor-
zeitigen Abbrennen des Oster- bzw. Sonnwendfeuers) 
werden dem Verursacher in Rechnung gestellt.

gez.
Dr. Jürgen Ludwig
Landrat

Blutspende Termin:
10.04.2025 Dentlein a.F., Grundschule, Feuchtwanger Str. 16, 
von 17:00 - 20:30 Uhr

Region Hesselberg startet Kampagne  
zur Kommunalwahl 2026

Demokratie lebt  
vom Mitmachen

Die Kommunalpolitik ist das Fundament unserer Demokratie – 
doch immer weniger Menschen sind bereit, sich aktiv in Stadt- 
und Gemeinderäten zu engagieren. Dabei bieten diese Gremien 
die Möglichkeit, direkt Einfluss auf das Leben vor Ort zu nehmen 
und wichtige Entscheidungen mitzugestalten. Mit einer Kampagne 
möchte die Region Hesselberg daher die Bürgerinnen und Bürger 
dazu ermutigen, sich zur Wahl aufstellen zu lassen. Ziel ist es, 
über die Arbeit in den kommunalen Gremien zu informieren, 
Hemmschwellen abzubauen und engagierte Menschen für 
eine Kandidatur zu begeistern. Denn ohne neue Ratsmitglieder 
geraten viele kommunale Entscheidungen ins Stocken. Gleich-
zeitig engagieren sich bereits zahlreiche Bürgerinnen und Bürger 
ehrenamtlich in Vereinen und Initiativen – nun gilt es, diesen Ein-
satz auch in die kommunalpolitische Ebene zu tragen.
Daher organisiert die Region Hesselberg zwei Infoabende, bei 
denen sich Interessierte unverbindlich über eine Kandidatur im 
Gemeinde- oder Stadtrat informieren können. Die Veranstaltungen 
finden am Mittwoch, den 15. Mai 2025, um 19:00 Uhr im Stadt-
schloss Herrieden sowie am Montag, den 20. Mai 2025, um 19:00 
Uhr im Mehrzweckraum des Evangelischen Bildungszentrums 
Hesselberg statt. Regionale Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister geben einen Überblick über die wichtigsten Fragen rund 
um das Ehrenamt im Gremium. Sie informieren über die Aufgaben 
und Verantwortlichkeiten, den Ablauf einer Kandidatur, den Zeit-
aufwand und die Rahmenbedingungen. Im Anschluss berichten 
aktive Gemeinderatsmitglieder in einem Podiumsgespräch 
über ihre persönlichen Erfahrungen. Beim anschließenden 
lockeren Beisammensein haben alle Interessierten die Möglich-
keit, individuelle Fragen zu stellen und sich mit zahlreichen 
anwesenden Ratsmitgliedern persönlich auszutauschen.
Begleitend zu den Veranstaltungen wird eine Internetplattform 
eingerichtet, die alle wichtigen Informationen zur Gemeinde-
ratswahl bündelt. Interessierte finden dort Antworten auf die 
häufigsten Fragen, von den Aufgaben eines Gemeinderats über 
den Zeitaufwand bis hin zu den Schritten einer Kandidatur. Ziel 
ist es, Bürgerinnen und Bürgern eine einfache Möglichkeit zu 
bieten, sich umfassend über das Thema zu informieren.
Unsere Demokratie lebt vom Mitmachen – und unsere Kommunen 
brauchen Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu über-
nehmen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich auf der 
Internetseite zu informieren und an den Infoveranstaltungen teilzu-
nehmen. Jetzt ist die richtige Zeit, aktiv zu werden!
Autorin und Ansprechpartnerin für Rückfragen:
Anuschka Hörr (Regionalmanagement)
Entwicklungsgesellschaft Region Hesselberg mbH
Hauptstraße 11, 91743 Unterschwaningen
Tel.: (09836) 970 9699
Mail: info@region-hesselberg.de

Um schädlichen Umwelteinwirkungen, Beeinträchtigungen der 
Tier- und Pflanzenwelt und Gefahren für die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung entgegenzuwirken, sind für das Abbrennen 
solcher Feuer jedoch folgende Punkte zu beachten:

1. Als Brennstoff darf nur unbehandeltes Holz- und Reisig-
material verwendet werden.
Zum Anzünden des Feuers dürfen keine Brand-
beschleuniger genutzt werden. Zuwiderhandlungen können 
als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 100.000 
€ geahndet werden. Die Brennmaterialien dürfen frühestens 
zwei Wochen vor dem Abbrenntag angeliefert werden.

2. Osterfeuer sollen grundsätzlich auf weitestgehend 
vegetationsarmen Flächen abgebrannt werden. Es ist 
darauf zu achten, dass sich in der näheren Umgebung 
keine geschützten Biotope befinden.

3. Reisighaufen bieten zahlreichen Tieren wie Kleinsäugern 
und Vögeln eine willkommene Deckung, Behausung sowie 
je nach Jahreszeit und Witterung Nistmöglichkeit.
Reisig- und Holzmaterial darf deshalb erst unmittelbar vor dem 
Abbrennen zusammengetragen und aufgeschichtet werden. 
Reisighaufen, die bereits längere Zeit liegen, sind vor dem 
Verbrennen vorsichtig umzusetzen; aufgefundene Tiere sind 
schonend in einen neuen und sicheren Unterschlupf zu bringen.

4. Für die Umgebung dürfen keine Brandgefahren entstehen 
(§ 3 Abs.1 Verordnung über die Verhütung von Bränden 
– VVB –). Zudem ist das Verbrennen nur außerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile zulässig § 2 Abs. 4 
Satz 1 i. V. m. § 4 Satz 1 Nr. 2 Bayerische Pflanzenabfall-
Verordnung (PflAbfV). In diesem Zusammenhang wird auch 
auf § 2 Abs. 4 Sätze 2 bis 5 PflAbfV hingewiesen.
Offene Feuerstellen sind erlaubnisfrei, wenn u.a. folgende 
Entfernungen eingehalten werden:
- mindestens 100 m von einem Wald (Art. 17 Abs. 1 

BayWaldG)
- mindestens 100 m von leicht entzündbaren Stoffen (§ 4 

Abs. 1, Satz 2 VVB)
- mindestens 5 m von Gebäuden oder Gebäudeteilen 

aus brennbaren Stoffen (§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VVB)
- mindestens 5 m von sonstigen brennbaren Stoffen (§ 4 

Abs. 1 Nr. 3 VVB).
Wer beabsichtigt, in einem Wald oder in einer Entfernung 
von weniger als 100 m davon eine offene Feuerstätte zu 
errichten oder zu betreiben, bedarf der Erlaubnis durch die 
Untere Forstbehörde (Amt für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten Ansbach) im Einvernehmen mit dem Landrats-
amt Ansbach (Art. 17 Abs. 1, Art. 39 und 42 BayWaldG).
Bei geringeren Entfernungen als 100 m von leicht entzünd-
baren Stoffen und 5 m von Gebäuden oder Gebäude-
teilen aus brennbaren Stoffen und sonstigen brennbaren 
Stoffen ist eine Ausnahmegenehmigung der zuständigen 
Gemeindeverwaltung (§ 25VVB) erforderlich.
Bei starkem Wind ist ein Abbrennen des Oster- und Sonn-
wendfeuers zu unterlassen.
Darüber hinaus ist Feuer bei starkem Wind zu löschen (§ 4 
Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2VVB). Feuer und Glut müssen beim 
Verlassen der Feuerstelle erloschen sein.

5. Zur Schonung des Landschaftsbildes sind die Reste der 
Brennmaterialien unverzüglich zu beseitigen und einer 
geordneten Entsorgung zuzuführen. Die Entsorgung hat über 
Deponien der Deponieklasse I – DK I – (z.B. Müllumlade-
station und Deponie Im Dienstfeld, 91589 Aurach) zu erfolgen.

6. Osterfeuer sind mindestens eine Woche vorher bei der 
Gemeindeverwaltung anzumelden (Einwilligung des 
Grundstückseigentümers muss vorliegen). Anlieferung 
ab 05.04.2025 möglich.

7. Andere erforderliche Genehmigungen sind rechtzeitig einzu-
holen (z.B. Befreiung für Landschaftsschutzgebiete). Soweit 
während des Abbrennens des Osterfeuers alkoholische 
Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle verabreicht werden, 
ist hierfür eine Gestattung nach § 12 Gaststättengesetz 
(GastG) rechtzeitig bei der Gemeinde zu beantragen. Sollen 
ausschließlich alkoholfreie Getränke und/oder Speisen 
verkauft werden, ist dies dem zuständigen Lebensmittel-
kontrolleur des Landratsamtes Ansbach anzuzeigen.

8. Die Gemeinden werden gebeten, diese Mitteilung ortsüb-
lich bekanntzumachen.
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Realschule Feuchtwangen

C22162F Dentlein
Selbstversorgung ist ganz einfach - Gemüse pflanzen im 
Hochbeet
Workshop
Eva Oswald
1 Abend, 09.04.2025
Mittwoch, 19:00 - 21:00 Uhr
Katholisches Gemeindehaus Großohrenbronn, Saal, 
Schulstraße 29
Kursgebühr: 25,00 €
C22163F Dentlein
Die Kräuterspirale im Garten - Workshop
Workshop
Eva Oswald
1 Abend, 21.05.2025
Mittwoch, 19:00 - 21:00 Uhr
Katholisches Gemeindehaus Großohrenbronn, Saal, 
Schulstraße 29
Kursgebühr: 25,00 €
C23162F Dentlein
Sonnwendkräuter: 
Wildkräuter kennenlernen und verarbeiten
Gabriele Allabar, zertifizierte Kräuterpädagogin
1 Nachmittag, 05.07.2025
Samstag, 13:00 - 17:30 Uhr
Katholisches Gemeindehaus Großohrenbronn, Schulstraße 29
Kursgebühr: 22,00 € zzgl. 7,00 € Materialkosten, die bar im 
Kurs eingesammelt werden
Auskunft: 09855 97990
Außerdem liegen die Sommersemester-Hefte in den Rat-
häusern aus.

Grundschule Wieseth
Herzliche Einladung zur Schuleinschreibung 
am 26.03.2025 um 14:00 Uhr
Die Kinder werden in der Aula zu einem kleinen Schulspiel von 
den Lehrkräften abgeholt. In dieser Zeit können die Eltern im 
Sekretariat die formelle Schuleinschreibung erledigen.
Zur Schuleinschreibung mitzubringen ist folgendes:
•	 Geburtsurkunde
•	 Bei alleinerziehenden Sorgerechtsbeschluss
•	 U9 Nachweis
•	 Impfausweis Masernschutz
•	 Merkblatt ärztliche Leistungen
•	 Gemeinsam vor Infektionen schützen
•	 Umgang personenbezogene Daten

Grundschule Wieseth
Ein Tag voller Naturerlebnisse:  
Die vierte Klasse der Grundschule Wieseth  
im Wald
Wieseth/Burk - Am 26. Februar 2025 erlebten die Schülerinnen 
und Schüler der vierten Klasse der Grundschule Wieseth einen 
besonderen Unterrichtstag: Gemeinsam mit ihrer Lehrerin 
Monika Trapp trafen sie sich in einem Waldstück zwischen 
Wieseth und Burk mit Andrea Multerer, Waldpädagogin von der 
BayWa Stiftung, sowie Försterin Gabriele Ott. Der sogenannte 
„Waldschultag“ bot den Kindern spannende Einblicke in die 
Natur und die Bedeutung des Waldes.
Nach einer kurzen Begrüßung durften die Schülerinnen und 
Schüler zunächst erzählen, was der Wald für sie bedeutet. 
Anschließend wurde ein Waldspiel zum Thema Nachhaltigkeit 
durchgeführt, bei dem die Kinder spielerisch lernten, warum 
ein gesunder Wald so wichtig ist.
Ein Höhepunkt des Tages war der Bau eines Adlerhorstes: Mit 
abgestorbenen Ästen, die im Wald lagen, schufen die Kinder 
eine große Nestkonstruktion. Darin konnten sie sich anschließend 
niederlassen und ihr wohlverdientes Vesper genießen.

Das unbestrittene Highlight des Vor-
mittags war jedoch die Pflanzaktion: 
Jedes Kind durfte seinen eigenen 
Baum setzen - ein nachhaltiger Beitrag 
zum Wald der Zukunft. Zum Abschluss 
des erlebnisreichen Tages wurden mit 
gesammelten Naturmaterialien kreative 
Waldbilder gestaltet.
Der Waldschultag war für die Kinder 
eine wertvolle Erfahrung, die ihnen nicht 
nur Wissen über den Wald vermittelte, 

sondern auch die Freude an der Natur näherbrachte. Besonders 
die Pflanzaktion hinterließ einen bleibenden Eindruck, da jedes 
Kind aktiv zur Zukunft des Waldes beitragen konnte. Möglich wurde 
dieser besondere Tag durch die BayWa Stiftung, die das Projekt ins 
Leben gerufen hat - vollständig finanziert durch Spenden.

Anmeldungen zur Aufnahme  
in die 5. Klassen für das kommende 
Schuljahr
„An den drei Ansbacher Gymnasien (Gymnasium Carolinum, 
Platen-Gymnasium, Theresien-Gymnasium) finden in der Zeit 
vom 05. bis 08. Mai 2025 jeweils von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
und von 13:00 Uhr bis 16:30 Uhr, am 09. Mai 2025 nur von 
08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, die Anmeldungen zur Aufnahme in die 
5. Klassen für das kommende Schuljahr statt.
Bitte beachten Sie diesen Zeitraum!
Spätere Anmeldungen dürfen in der Regel nicht mehr 
berücksichtigt werden.“
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Entdecken was es da sonst noch alles gibt.
Welche Aufgaben hinter dem Hobby stecken und welche 
Voraussetzungen ein Feuerwehrmann und oder eine Feuer-
wehrfrau können und haben sollte.

Faszination Feuerwehr in Burk
Die Treffen unserer Kinderfeuerwehr finden jeweils am 3. 
Samstag im Monat (immer, wenn mittags die Sirene läuft) 
geplant. Erstmals am 17.05.2025
Treffpunkt: 16:00 am Feuerwehrhaus Burk.
Bei Änderungen oder Terminverschiebungen werden wir euch 
rechtzeitig informieren.
Die kleinen Helden bekommen auch eine Übungskleidung in 
Form von kleinen Warnwesten. Bitte feste Schuhe mitbringen.
Wir freuen uns auf Euch!
Unsere Ansprechpartner sind:
Ammelie Hackenberger Binder Michelle Matthias Lehr
Reinicke Maik Hartnagel Michael

Einladung zur Kinder- u Jugendfeuerwehr
Wer darf zur Kinderfeuerwehr?
- alle Kinder ab 6 Jahren, die Lust und Interesse haben
- Treffen: jeden 3. Samstag im Monat (wenn die Sirene 

mittags läuft) um 16:00 – 17:30 am Feuerwehrhaus.
- nächstes treffen ist am 17.05.2025
Wir würden uns aber über ein erstes kennenlernen am Oster-
feuer am 20.04.2025 freuen
Wer darf zur Jugendfeuerwehr?
- Alle Jugendlichen zwischen 12 und 18Jahren
- Treffen: Freitag14-tägich um 18:30 am Feuerwehrhaus bis 

ca. 20:30
- Nächstes Treffen 21.03.2025

April 2025
15.04.2025 VdK Burk 14:30 Kaffeenachmittag Gemeindehaus Burk
18.04.2025 Ev. Kirchengemeinde 16:00 Kreuzweg
20.04.2025 FFW Burk 18:00 Osterfeuer Osterfeuerplatz
21.04.2025 FFW Meierndorf/Bruck 19:00 Osterfeuer Osterfeuerplatz
30.04.2025 FFW Burk 17:00 Maibaum aufstellen Feuerwehrhaus

Wichtiger Hinweis für alle Vereine, 
Organisationen und Veranstalter
Öffentliche Vergnügungen sind nach dem Bayerischen 
Landesstraf- und Verordnungsgesetz beim zuständigen 
Ordnungsamt anzumelden.
In bestimmten Fällen, z.B. bei mehr als 1.000 zeitgleich 
anwesenden Personen ist eine sicherheitsrechtliche Erlaubnis 
nötig. (Näheres hierzu in Artikel 19 Absatz 3 LStVG)
Wir bitten Sie, Veranstaltungen mindestens 4 Wochen 
zuvor anzumelden. Bei Großveranstaltungen ist ein Vorlauf 
von mindestens 8 Wochen nötig.
Das erforderliche Formular zur Anzeige einer öffentlichen Ver-
anstaltung finden Sie im Internet unter:
https://www.buergerservice-portal.de/bayern/vgdentleinforst/
beantragung-auf-erlaubnis-zur-veranstaltung-von-festen-und-
anderen-oeffentlichen-vergnuegungen/
oder direkt auf der Homepage unserer Mitgliedsgemeinden.
Zusätzlich zum o.g. Formular sind folgende Angaben erforder-
lich:
•	 Veranstaltungsablauf oder Programm
•	 ggf. Nachweis einer Veranstalterhaftpflichtversicherung
•	 ggf. Sicherheitskonzept (bei Großveranstaltungen)
•	 ggf. Organisationskonzept (in Absprache mit dem 

Ordnungsamt)
•	 Plan/Skizze mit allen Aufbauten, Ein-/Ausgängen und 

Maßen
Weitere Auskünfte über Ausnahmen und Sonderregelungen 
erhalten Sie bei:
Verwaltungsgemeinschaft Dentlein a.Forst
Sachgebiet Ordnungsamt
Herr Offenhäußer
EG / Zimmer Nr. 004
Rathausplatz 1
91599 Dentlein a.Forst
Tel. 09855 / 9799 – 13
E-Mail: ordnungsamt@vg-dentlein.de

FFW Burk
Die Kinderfeuerwehr Burk  
startet wieder durch.
Hast du Lust mit dabei zu sein??
Liebe Eltern,

Wir wollen nach einer Pause wieder neu mit der Kinderfeuer-
wehr beginnen.
Ziel ist es, Kinder zwischen 6 – 12 Jahren mit viel Spiel, Spaß, 
Aktionen und Freude und an das „sinnvollste Hobby der Welt - 
Feuerwehr“ zu begeistern.
Bei Spiel und Spaß wollen wir auch etwas Brandschutz-
erziehung mit den kleinen Helden erlernen und erleben und 
das richtige Verhalten in Gefahrensituationen üben.
Auch wollen wir andere / größere Feuerwehren besuchen und 
besichtigen sowie hinter die Kulissen schauen, Erkunden und 
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Obst- und Gartenbauverein Wieseth e.V.
Vortragsabend zum Thema: Heilsame Blüten 
aus Garten und Natur
Mittwoch 09. April 2025 19:00 Uhr Gasthaus Fischer
Referentin: Kräuterpädagogin Irene Randi aus Hainsfarth
Frau Randi stellt die bekanntesten und wichtigsten Blüten in der 
Heilkunde in einer PowerPoint Präsentation vor. Sie bringt viel 
Anschauungsmaterial mit: Sowohl die Blüten in getrocknetem 
Zustand, als auch die Produkte daraus. Sie gibt Einblicke wie 
man die Blüten erkennt, sammelt, bevorratet, veredelt und ver-
wendet, sowie die Inhaltsstoffe.
Der Vortrag dauert ca. eine Stunde, auf Fragen wird im 
Anschluss eingegangen.
Es ergeht herzliche Einladung an alle Interessierten.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Gez.
Karin Bauer 1. Vorsitzende

JFG Sulzachtal 09 e.V.
Einladung  
zur Jahreshauptversammlung  
der Jugendfördergemeinschaft  
der Fußballjugendabteilungen 
vom 1. FC Langfurth
Am Freitag, den 25.04.2025 um 18:00 Uhr 

findet im Sportheim des TSV 08 Dürrwangen die Hauptver-
sammlung der JFG Sulzachtal 09 statt.
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Totengedenken
3. Berichte Teil 1:

• Vorstandsbericht
• Kassenbericht
• Kassenprüfer

4. Entlastung der Vorstandschaft und des Kassiers
5. Berichte Teil 2:

• Jugendtrainer
6. Ehrung Spieler des Jahres in den einzelnen Teams
7. Sonstiges, Wünsche und Anträge
8. Schlusswort

An alle Mitglieder der JFG-Sulzachtal 09 ergeht eine herzliche 
Einladung. Auch Nichtmitglieder können der Versammlung bei-
wohnen.
Anträge zur Mitgliederversammlung sind mindestens drei Tage 
vorher schriftlich bei der Vorstandschaft einzureichen.
gez. die Vorstandschaft

Ev. Luth. Pfarramt Burk
Dienstag, 1. April
9.00 -
11.00 Uhr

Krabbelgruppe im GH

Samstag, 5. April
von 10.00 bis 
11.30 Uhr

Altpapiersammlung der KG am Wertstoffhof, 
ohne Kartonagen!

Sonntag, 6. April, Judika
10.00 Uhr Gottesdienst mit Lektor Ballbach und dem 

Posaunenchor
Dienstag, 8. April
9.30 -
11.30 Uhr

Krabbelgruppe im GH

Freitag, 11. April
19.00 Uhr Gebetstreff im GH

Was wird gemacht?
Wir entdecken die Welt der Feuerwehr mit Spiel, Spaß und 
Spannung. Wir besuchen andere Feuerwehren und erkunden 
den Mythos Feuerwehr. Für jedes Alter ist was dabei.
Wir freuen uns auf Euch!

VdK Burk
VdK Kaffeenachmittag
Am 15.4.2025 um 14.30 Uhr laden wir alle Mitglieder und 
Freunde zu ein paar gemütlichen Stunden ins Gemeindehaus 
Burk ein.

Herbstfest
Der VdK Kreisverband veranstaltet am 22.10.2025 ein Herbst-
fest auf dem Brombachsee.
Wer Interesse hat melde sich bitte bis 15.4.2025 unter Tel. 
09822-5942.

ASVC Clubnachrichten
Einladung zur Jahreshauptversammlung des ASVC Wieseth 
e.V. am Freitag, den 25. April 2025 um 19.30 Uhr im Gemein-
schaftshaus in Forndorf
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Genehmigung der Niederschrift der letzten Jahreshaupt-

versammlung
3. Jahresbericht des Vorstands
4. Jahresbericht der Revisoren
5. Genehmigung der Jahresrechnung und Entlastung des 

Vorstands
6. Anträge
7. Verschiedenes
8. Ehrungen der Sportfahrer und Jubilare

Mit sportlichen Grüßen
gez. Manfred Stierhof, 1. Vorstand
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Mittwoch, 9. April
19.00 Uhr Bibelstunde in Forndorf, Dorfgemeinschaftshaus
Donnerstag, 10. April
14.30 Uhr Gemeinde- und Seniorennachmittag im

Gemeindehaus Wieseth, Thema: „Osterbräuche“
Freitag, 11. April
19.00 Uhr Öffentliche Generalprobe des Projektchores 

unter der Leitung von Birgit Mathes zum Chor-
konzert „7 Worte am Kreuz“ in der Kirche

Samstag, 12. April
ab 9.00 Uhr Kirchenputz der Konfirmanden und Eltern
Freitag, 25. April
16.00 Uhr Konfirmandenunterricht
19.30 Uhr T-Stube im Gemeindehaus
Dienstag, 29. April
9.00 Uhr Eltern-Kind-Gruppe, Gemeindehaus

Samstag, 12. April
9.30 Uhr Großer Kirchenputz18.00 Uhr gemeinsamer 

Beichtgottesdienst für die Konfirmanden in der 
Kirche in Dentlein

Sonntag, 13. April, Palmsonntag
10.00 Uhr Gottesdienst mit Prädikant Feigl und Lisa Beck 

am E-Piano, gleichzeitig Kindergottesdienst im 
GH

Freitag, 18. April, Karfreitag
10.00 Uhr Gottesdienst mit Prädikant Burkhardt und Lisa 

Beck am E-Piano
16.00 Uhr Im Rahmen des Kreuzwegs: „7 Worte vom Kreuz“ 

- Auszüge aus dem Chormusical zur Passion von 
Albert Fey“ am Gemeindehaus mit Abendmahls-
feier

Ostersonntag, 20. April
6.00 Uhr Osternacht in der Kirche mit Pfarrer Ndoma
7.00 Uhr Auferstehungsfeier Friedhof mit Abendmahl, 

anschließend Osterfrühstück im GH
Sonntag, 27. April, Quasimodogeniti
9.30 Festgottesdienst zur Konfirmation mit Pfarrer 

Nagel in der Burker Kircheund Bandgleich, zeitig 
Kindergottesdienst im GH

Dienstag, 29. April
9.00 -
11.00 Uhr

Krabbelgruppe im GH

Pfarrer Ndoma hat Urlaub vom 21.04. bis 27.04.25, die Ver-
tretung hat Pfarrer Weber aus Königshofen, Tel.-Nr. 340

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Wieseth
Gottesdienste
Mittwoch, 2. April
19.00 Uhr Passionsandacht im Rahmen des Passions-

projektes mit Vorstellung der Konfirmandinnen 
und Konfirmanden in der Kirche, Pfarrer Martin 
Gölkel

Judika, 6. April
9.30 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Martin Gölkel und Kinder-

gottesdienst
Palmsonntag, 13. April
9.30 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Martin Gölkel
Gründonnerstag, 17. April
19.30 Uhr Gottesdienst mit Beichte und Abendmahl in 

Einzelkelchen, Prädikantin Monika Scherbaum
Karfreitag, 18. April
9.30 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Martin Gölkel
15.00 Uhr Musik und Poesie - Andacht zur Sterbestunde, 

Pfarrer Martin Gölkel und Team
Ostersonntag, 20. April
6.00 Uhr Osternacht mit Abendmahl, Pfarrer Martin Gölkel 

und Team, im Anschluss Kirchenstehkaffee
9.30 Uhr Osterfestgottesdienst mit Abendmahl, Pfarrer 

Martin Gölkel (dieser Gottesdienst wird auch auf 
YouTube im Livestream übertragen, s. u. QR-
Code) und Kindergottesdienst

Ostermontag, 21. April
9.30 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Patrick Nagel
Samstag, 26. April
19.00 Uhr Konfirmandenbeichte, 

Pfarrer Martin Gölkel
Weißer Sonntag, 27. April
9.30 Uhr Konfirmationsfestgottesdienst, 

Pfarrer Martin Gölkel und Kindergottesdienst
Veranstaltungen
Dienstag, 01. April
20.30 Uhr Ladies-Latenight-Lobpreis, Gemeindehaus
Dienstag, 8. April
9.00 Uhr Eltern-Kind-Gruppe, Gemeindehaus
19.00 Uhr Bibelstunde in Meierndorf, Feuerwehrhaus

Weihnachten

•  Garten- und Landschaftsbau 
Neu- und Umgestaltung /  
Pflasterarbeiten / u.v.m.

•  Bagger- und Erdbewegungs-
arbeiten

•  Holz- und  
Bautenschutz

•  Haus- und Außenanlagen-
Service

Web: www.Funke-Dienstleistungen.de

Mail: info@Funke-Dienstleistungen.de
91572 Bechhofen
Mobil: 0171/7551855

„Hallo LINUS WITTICH“ heißt der Podcast  
der LINUS WITTICH-Mediengruppe.  
Marketingleiter Thomas Theisen im Gespräch  
mit Geschäftsführern, Mitarbeitenden,  
Partnern, kommunalen Vertretern  
und bekannten Persönlichkeiten.

Überall da, wo es Podcasts gibt.
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 Rätsel Spaß 
Kreuzworträtsel  I  Sudoku

Unverzichtbare Schätze 
aus der Tiefe

-ANZEIGE- (djd-k). Der Kali- 
und Salzbergbau sichert seit 
Jahrhunderten zuverlässig die 
Rohstoffversorgung in Deutsch-
land. Steinsalz beispielsweise 
wird in zahlreichen Bereichen 
der Industrie eingesetzt. „Neben 
Industriesalz für die chemischen 
Prozesse werden Futtermittel-
salze oder Pharmasalze für die 
Medizintechnik hergestellt. 
Steinsalz ist ein wichtiger Fak-
tor für den Industriestandort 
Deutschland“, erklärt Robby 

Schmidt, Bereichsleiter Stein-
salz bei der Südwestdeutsche 
Salzwerke AG. Sechs bis zehn 
Millionen Tonnen Rohsteinsalz 
werden pro Jahr im heimischen 
Bergbau gewonnen. Beim Abbau 
erfüllen die deutschen Kali- und 
Salzbergwerke hohe Umwelt- 
und Sicherheitsstandards. Unter 
www.vks-kalisalz.de kann man 
sich darüber informieren, wo 
der Lebensstoff gebraucht und 
eingesetzt wird.

So kreativ wird Ostern
-ANZEIGE- (djd-k). Mehr als 
ein wenig Kreativität braucht es 
nicht, um mit selbstgestalteten 
Osterpräsenten für besonde-
re Glücksmomente zu sorgen. 
Mit einer eingescannten Kin-
derzeichnung lassen sich ku-
schelige Fleecedecken in drei 
Größen oder Emaillebecher im 
angesagten Vintage-Look etwa 
bei Cewe auf besondere Weise ge-
stalten. Lieblingsfotos wiederum 
lassen sich in Fotogeschenke wie 

einen Schlüsselanhänger oder 
einen Foto-Magnetstreifen ver-
wandeln. Auch ein guter Trop-
fen ist als Mitbringsel zum Os-
terbrunch immer eine gute Idee. 
Ein Tipp dazu: Wer vorher zum 
Beispiel unter www.cewe.de ein 
Foto-Etikett mit persönlichen 
Motiven entwirft, macht aus je-
der Flasche ein Einzelstück und 
schafft somit besondere Genuss-
momente.
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Ihr Verkaufsinnendienst 

Corinna Umlandt-Haverich
Tel.: 09191 723265

Fax. 09191 723242 
c.umlandt@wittich-forchheim.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ihre Gebietsverkaufsleiterin vor Ort

Valeria Geistbeck
Mobil: 0171 1487485

v.geistbeck@wittich-forchheim.de

Wir sind für Sie da...

  

Obergruber
B e s t a t t u n g e n

Erd-, Feuer-, See-, Ruhewald

91572 Bechhofen  •  Wiesethgrund 11 

%  0 98 22/51 18 
Mobil  01 70/9 64 56 88 

 

Weitere Angebote finden Sie auf unserer Homepage
www.hotel-breitenbacher-hof.de oder

fordern Sie unseren ausführlichen Hausprospekt an.

Unsere ++ Pluspunkte ++Unsere ++ Pluspunkte ++
Unser gemütliches, familiengeführtes Hotel in absolut ruhiger Lage, zwischen 
2 kleinen Seen in Waldnähe gelegen, bietet Ihnen täglich neben einem großen 
kalt-warmen Frühstücksbüfett abwechslungsreiche Speisen-Menüwahl aus 
3 Gerichten sowie ein Salatbüfett mit frischen, knackigen Salaten aus der Region.

Wir freuen uns auf Sie!Wir freuen uns auf Sie!

Inh. Oliver Kaupp
Breitenbachstraße 18

72178 Waldachtal-
Lützenhardt

Nördlicher Schwarzwald
Tel. 0 74 43 / 96 62 - 0
Fax 0 74 43 / 96 62 60

Die kleine Auszeit
Immer Donnerstag oder Freitag bis Sonntag
2 oder 3 Übernachtungen mit Halbpension
1 x festliches 6-Gang-Menü, 1 x Obstteller
1 x Kaffee und Kuchen, 1 x Flasche Wein

2 Nächte p. P.  ab € 235,-ab € 235,-
Schwarzwaldtage
Buchbar von Sonntag bis Donnerstag oder Freitag
4 oder 5 Nächte 
mit 2 oder 3 x Menüwahl aus 3 Gerichten
Montag und Dienstag nur Frühstück

4 Nächte p. P.  ab € 318,-ab € 318,-
Schwarzwaldwoche
7 Übernachtungen mit Frühstück, 5 x Halbpension,
davon 4 x Menüwahl aus 3 Gerichten 
und 1 x festliches 6-Gang-Menü,
Montag und Dienstag nur Frühstück

p. P.  ab € 545,-ab € 545,-

10 % Rabatt
auf die „Schwarzwaldwoche und Schwarzwaldtage”  

auf Ihren Besuch bis 6. April 2025

Im Gesundheitstal im Schwarzwald
zur Ruhe kommen und den Duft der Tannen riechen

Älteres Rentnerpaar aus
Dentlein, neu hergezogen, sucht
Personen zum Kennenlernen,
zwecks Freizeitgestaltung. Und
evtl. kleine Aufgaben im Haushalt
und Garten zu verrichten.Tel. 0151-
68584003.

Suche Haushaltshilfe in Burk.

Für 3 Std/Woche. 1 Personenhaus-
halt bei guter Bezahlung. Tel. 0151
41675581

Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

 Private Kleinanzeigen 

anzeigen.wittich.de
Anzeigenservice wird bei uns ganz  GROSS geschrieben!
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M O B I L  I N  D E N

Freiheit auf
zwei oder vier Rädern

Frühling
TÜV-Report 2025: Mängelquoten, Sieger und Verlierer
Fahrzeuge in Hessen schneiden besser ab als im Bundesdurchschnitt

- ANZEIGE - (DJD). Wie fi t sind 
Deutschlands Autos? Welche 
Modelle fallen bei der Haupt-
untersuchung (HU) besonders 
häufi g durch, und welche landen 
mit den wenigsten Mängeln auf 
dem Siegertreppchen? Diese 
Fragen beantwortet der aktuelle 
TÜV-Report 2025, für den die Er-
gebnisse aus mehr als 10 Millio-
nen Hauptuntersuchungen von 
insgesamt 228 Typen zusam-
mengefasst wurden.

Mängelquote leicht gestiegen
Insgesamt setzt sich der Trend 
der letzten Jahre mit einer an-
steigenden Anzahl mängelbehaf-
teter Fahrzeuge fort. So blieben 
nur 67,9 Prozent der Autos ohne 
Mängel, während 2022 noch 
72,9 Prozent glatt durch die Prü-
fung fuhren. Erhebliche oder ge-
fährliche Mängel zeigten dieses 
Jahr 20,6 Prozent der Fahrzeuge 
(2022: 17,9 Prozent). 11,5 Prozent 
wiesen geringe Mängel auf, fünf 
von zehntausend Autos wurden 
als verkehrsunsicher sofort stillge-
legt. „In Hessen sehen die Zahlen 

erfreulicherweise besser aus als 
im Bundesdurchschnitt“, sagt 
Uwe Herrmann, Leiter der tech-
nischen Prüfstelle für den Kfz-
Verkehr bei TÜV Hessen. „Hier 
waren 71,2 Prozent der KFZ ohne 
Mängel, nur bei 17,2 Prozent wur-
den erhebliche oder gefährliche 
Mängel gefunden.“ Bei den ge-
ringen Mängeln lag das Land im 
Bundesschnitt, nicht mehr fahr-
tauglich waren 0,03 Prozent.
Honda, VW und Audi vorn
Spannend gerade für Ge-
brauchtwagenkäufer ist auch 
die Bewertung der verschiede-
nen Typen. Dabei richtet sich 
das Ranking nach dem Anteil 
der Fahrzeuge mit erheblichen 
Mängeln (EM) – je niedriger, 
desto besser. Den Gesamtsieg 
bei den 2-3-jährigen Fahrzeu-
gen holte sich 2025 der Honda 
Jazz (2,4 Prozent), gefolgt vom 
VW Golf Sportsvan (2,5 Prozent) 
und dem Audi Q2 (2,6 Prozent). 
Am anderen Ende der Skala la-
gen als Mängelrenner ihrer Fahr-
zeugklasse etwa der Ford S-Max 
(11,3 Prozent), der Skoda Scala 

(11,8 Prozent) und das Tesla 
Model 3 (14,2 Prozent).

VW siegt bei den E-Autos
Das Tesla Model 3 lag auch 
beim Vergleich der E-Autos im 
Test mit der höchsten EM-Quote 
an letzter Stelle. „Bei gleichzeitig 
sehr hoher Kundenzufriedenheit 
könnte das unter anderem daran 
liegen, dass Tesla zur Garantie-
erhaltung keine jährliche Inspek-

tion vorschreibt und die Wagen 
oft nach drei Jahren bei der HU 
das erste Mal gecheckt werden“, 
so Herrmann. Den Spitzenplatz 
bei den Stromern sicherte sich 
der VW e-Golf mit einer EM-
Quote von 3,4 Prozent, Zweiter 
wurde der Hyundai Kona Elekt-
ro (4,0 Prozent), Dritter der Mini 
Cooper SE (4,4 Prozent) Auch 
zwei weitere VW-Modelle, der 
ID.3 sowie der ID4/ID5 schnitten 
mit Platz 4 und 5 gut ab.

- ANZEIGE -

Foto: adobe stockFoto: adobe stock

SCHACHNER GMBH & CO. KG
Im Herrmannshof 22
91595 Burgoberbach
Tel. 0 98 05/93 38 08
info@identica-schachner.de
www.identica-schachner.de

ORIGINAL? 
WIR REPARIEREN 
DAS RICHTIG.

      

DEINE HEROES IN

WIR SIND FÜR DICH UND
DEINEN WAGEN DA!

Buchner GmbH

Kfz-Meisterbetrieb mit

Fahrzeughandel

Forndorf 8

91632 Wieseth

Tel.:09822/ 82500

kfz-buchner@web.de

www.kfz-buchner.de

WIESETH.
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Senden Sie alles an: 
LINUS WITTICH Medien KG, Kleinanzeigen - Postfach 223, 

91292 Forchheim, Fax 09191 7232-30 oder online unter: 
anzeigen.wittich.de

Gehen Sie gleich auf anzeigen.wittich.de, wählen Ihren Ort aus 
und geben Sie Ihre Kleinanzeige dort online auf.
Oder füllen Sie dieses Formular aus und schicken Sie es an uns.

Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie beim Ausfüllen der Felder, dass hinter jedem 
Wort, jeder Zahl, jedem Satzzeichen ein Kästchen als Zwischenraum frei bleibt.

Anzeige mit Rahmen. 
Der Rahmen kostet 5,- € zusätzlich.

Chiffre: Achtung! Für die Zusendung der Zuschriften
fällt eine einmalige Gebühr von 10,- € an.

Bitte geben Sie Ihre genaue Anschrift an.

PLZ / Ort

Straße / Hausnummer

Name / Vorname

Wünschen Sie Bankeinzug, geben Sie Ihre Bankverbindung an 
oder legen Sie Ihrer Bestellung Bargeld bei.

Bankeinzug Bargeld liegt bei
SEPA-Lastschrift-Mandat Gläubiger-ID: DE1302600000116620
Ich/Wir ermächtige/n die LINUS WITTICH Medien KG, eine einmalige Zahlung in Höhe des aus obigem Auf-
trag resultierenden Gesamtbetrags von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von LINUS WITTICH Medien KG auf mein/unser 
Konto gezogene Lastschrift einzulösen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. Hinweis: Ich kann/
wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belaste-
ten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstiut vereinbarten Bedingungen.

Datum Unterschrift

schon ab 
5,- €

Ihre neue private Kleinanzeige

Bis hierher für 5,- € inkl. MwSt.

Bis hierher für 10,- € inkl. MwSt.

IBAN DE

5-Zimmer-Wohnung in Musterhau-
sen zu vermieten. 90 qm, Zentral- 
heizung, Balkon, Dachterrasse, Kel-
lerabteil. Einbauküche mit E-Gerä-
ten vorhanden. Garten, Garage und 
kleine Werkstatt. Miete 5,- EUR/qm, 
zzgl. NK. Tel. 01234/567890

*Muster mit 225 Zeichen und Zusatzoption „Rahmen“.

Bitte beachten: NICHT für Geschäftsanzeigen/Familienanzeigen (Danksagungen, Grüße usw.)

Ihre hiermit übermittelten Daten werden nur zur Erfüllung des Auftrages verwendet und gem. den ge-
setzlichen Vorschriften gespeichert. Ihre Anzeige ist auch über den Erscheinungstag hinaus in unserem 
Online-Portal zu finden.

Über 5 Millionen Exemplare 
pro Woche an 3 Druckerei-
Standorten in ...

04916 Herzberg 
(Brandenburg)
An den Steinenden 10

36358 Herbstein 
(Hessen)
Industriestraße 9 – 11

54343 Föhren 
(Rheinland-Pfalz)
Europa-Allee 2

Mit uns erreichen  
Sie Menschen.

www.wittich.de

GEMEinSaM. Mit unS. 
GRoSSES BEWEGEn.
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DONAU-RIES

BEGEHBARE DUSCHE
in 24 Stunden
BIS ZU 100% FÖRDERUNG *ab Pflegegrad 1

Kostenlose Vorort-Beratung

Mit Bauschutt Entsorgung
und Endreinigung

Inkl. Antragstellung
und direkter Abrechnung
mit der Pflegekasse

08272 9949645

DONAU-RIESDONAU-RIES

BEGEHBARE DUSCHE

g

in 24 Stunden
BIS ZU 100% FÖRDERUNG *ab Pflegegrad 1

Kostenlose Vorort-Beratung

Mit Bauschutt Entsorgung
und Endreinigung

Inkl. Antragstellung
und direkter Abrechnung
mit der Pflegekasse

08272 9949645

DONAU-RIESDONAU-RIESDONAU-RIESDONAU-RIESDONAU-RIESDONAU-RIES

gg

DONAU-RIES

eerraattuunngg

Mit Bauschutt Entsorgung

und direkter Abrechnung

Begeben Sie sich auf 
eine emotionale Reise.

Das neue Buch von 
Manuela Lewentz. 
JETZT IM HANDEL!
Erhältlich online bei rz-forum.de 
sowie überall, wo es Bücher gibt.

14,90 Euro · ISBN 978-3-925180-46-0 
Auch als E-Book erschienen

manuela-lewentz.de Leserstimmen
Bewegende Lektüre, sehr empfehlenswert

Ein tiefgründiges Buch über den Umgang mit dem Tod

Einfühlsam, lehrreich und tröstend Quelle: amazon.de

bautenschutz katz

Feuchte Mauern?
Wasser im Keller? 
Schimmelpilz im Wohnraum?

· Mauertrockenlegung (Säge-, Chromstahl-, Injektionstechnik)

· Kellersanierung (auch ohne Aufgraben/Erdarbeiten)

· Wasser im Keller, Tiefgarage, Schacht
· Hausschwamm und Schimmelpilz
· Risse im Mauerwerk
· Baugrund verbessern / verfestigen

bautenschutz katz GmbH  
Tel. (0 91 22) 79 88-0

Ringstr. 51 · 91126 Rednitzhembach · www.bjk24.de

Für eine kostenfreie 

Ortsbesichtigung  

mit Angebot  

am besten gleich anrufen.

ERFAHRUNG

SA
CHVERSTAND

über

4400 Jahre

Info & Beratung vor Ort kostenlos und unverbindlich

NIEDERLASSUNG ANSBACH
Akazienstraße 25

91522 Ansbach
Tel. 0981 9392791-0

www.sozialagentur-nw.de

24h Betreuung zu Hause
aus Osteuropa

Dinkelsbühler Straße 10
91572 Bechhofen
Tel. 09822 607383 
www.brillenmode-altmann.de

GLASER
SOMMER,

ZWEI

BITTE.

 

 
  

Brillenmode Altmann GmbH

Sonnenbrillengläser 
in 3 Farben 

schon ab 59,-- €/Paar
Lieferumfang bis 
+/- 5,0 / + 2,0


